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Anschlussqualifizierung Kurs 10 – letztmalige Gelegenheit 
 
Im November 2024 findet letztmalig ein Kurs der Anschlussqualifizierung statt. Dieser Kurs 
richtet sich an bereits qualifizierte Kindertagespflegepersonen, die nach dem Curriculum des 
Deutschen Jugendinstituts (160 Unterrichtseinheiten (UE) oder weniger) ausgebildet wurden. 
Mit der Teilnahme am Kurs, welcher 140 UE umfasst, werden Sie mit Kindertagespflegeper-
sonen gleichgestellt, die die neue, verpflichtende Qualifizierung mit 300 UE abgeschlossen 
haben. Während des Kurses müssen keine zusätzlichen Praxisberatungsstunden nachgewie-
sen werden. 
 
Die genauen Kurstermine finden Sie auf unserer Homepage. Es gibt noch wenige Restplätze.  
Bei Interesse melden Sie sich bitte unter qualifizierung@tev-kreis-es.de zum Kurs an. 
 
 
Unfallversicherung – Merkblatt über den Versicherungsschutz in der Kindertagespflege 
 
Wir weisen Sie darauf hin, dass der Versicherungsschutz sich auf Arbeitsunfälle, Wegeunfälle 
und Berufskrankheiten erstreckt. Der Versicherungsschutz umfasst alle Tätigkeiten, die eine 
selbstständig tätige Kindertagespflegeperson im ursächlichen Zusammenhang mit ihrer Kin-
derbetreuungstätigkeit ausübt. Wird eine selbstständige Kindertagespflegeperson bei ihrer Tä-
tigkeit durch einen Unfall verletzt, erhält sie Entschädigungsleistungen von der BGW. Das 
Leistungsspektrum umfasst im Wesentlichen Heilbehandlung (z. B. Kosten für ärztliche Be-
handlung, Physiotherapie), Teilhabeleistungen (z. B. Berufshilfe, soziale Rehabilitation) und 
Geldleistungen (z. B. Verletztengeld, Rente). Berechnungsgrundlage für die Geldleistungen 
im Versicherungsfall und für die Beiträge ist die Versicherungssumme. Diese ist einkommens-
unabhängig und beträgt bei der BGW ab 01.01.2024 für pflichtversicherte selbstständig Tätige 
26.000 Euro. Eine Höherversicherung bis zum Betrag von 96.000 Euro ist möglich. 
 
Dazu schreibt das Bundesministerium für Familie, Frauen, Senioren und Jugend in den Fakten 
und Empfehlungen zu den Regelungen der Kindertagespflege vom 08.01.2024: 
 

 
 
Übrigens: Die BGW hat auch ein umfangreiches Schulungsangebot, das allen selbstständigen 
Kindertagespflegepersonen im Rahmen ihrer Pflichtmitgliedschaft offensteht. Das Schulungs-
angebot finden Sie hier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://tev-kreis-es.de/anschlussqualifizierungen
mailto:qualifizierung@tev-kreis-es.de
https://www.bgw-online.de/resource/blob/19856/4c914f8b28d11e5041fc5808d36130b9/IMUB120B_2023-04_online.pdf
https://handbuch-kindertagespflege.fruehe-chancen.de/fileadmin/user_upload/PDF-Dateien/Handbuch_KTP/08.01.2024_Fakten_Empfehlungen_Kindertagespflege.pdf
https://handbuch-kindertagespflege.fruehe-chancen.de/fileadmin/user_upload/PDF-Dateien/Handbuch_KTP/08.01.2024_Fakten_Empfehlungen_Kindertagespflege.pdf
https://www.bgw-online.de/bgw-online-de/service/schulung-beratung/seminare
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Freiwillige Arbeitslosenversicherung für neu beginnende Kindertagespflegepersonen  
 
Wer selbstständig als Kindertagespflegeperson tätig ist, arbeitet auf eigenes Risiko. Wenn es 
einmal dazu kommt, dass alle Plätze leer sind, steht man ohne Einnahmen da. Auch, in der 
Zeit, nachdem die Kindertagespflegetätigkeit einmal beendet wird und noch kein neues Ar-
beitsverhältnis begonnen hat, ist dies eine Zeit der Arbeitslosigkeit. Für diese Fälle kann in 
den ersten drei Monaten der Aufnahme einer selbstständigen Tätigkeit eine freiwillige Arbeits-
losenversicherung abgeschlossen werden.  
Mehr Informationen dazu finden Sie auf der Homepage des Bundesverband für Kindertages-
pflege e. V.  
 

Quelle: Bundesverband für Kindertagespflege e. V. 
 

Schauen Sie gern immer wieder auf unseren digitalen Informationskanälen vorbei:  
 
Flip:  
https://tev.flip-app.com 
 

 
 

Facebook: 
https://www.facebook.com/TevKreisEs 

 
 

Instagram:  
https://www.instagram.com/tageselternverein_kreis_es/ 
 

 
 

Haben Sie sich schon Ihr eigenes Logo bei uns runtergeladen? 
 

https://tev-kreis-es.de/download-werbematerial 

 

https://www.tev-kreis-es.de/downloads-und-links/fuer-tagespflegepersonen/category/34-werbung-logo.html
https://www.bvktp.de/fachberatung/rechtliches/freiwillige-arbeitslosenversicherung/
https://tev.flip-app.com/
https://www.facebook.com/TevKreisEs
https://www.instagram.com/tageselternverein_kreis_es/
https://tev-kreis-es.de/download-werbematerial
https://tev.getflip.de/login
https://www.facebook.com/TevKreisEs/
https://www.instagram.com/tageselternverein_kreis_es/

